
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Gesetzgebender Rath, 26. Merz.
Fortsetzung.

Botschaft an den Vollziehuiigsrath, die rükständigen

GeHalle der Dekane und Pfarrer in dem ehmaligc»
Waadtiand betreffend.)

Bürger Aollziehuugsräthe! Der gesetzgebende Rath
wird durch mitkommende Zuschrift der Dekane und

Pfarrer der fünf Klagen des vormaligen Waadtlandes,
auf das duugcndste ersucht, zu verfügen, daß die Ge-

haliseusstänte der sämmtlichen Geistlichen, die mehr
oder weniger in Noth oder Verlegenheit sich befinden,

mit Beförderung bezahlt werden möchten, fürs einte;
fürs andere dann geben sie vor, die Vcrwaitnngskamer
des Cantons Leman habe mehrere Capitalien von abge.

lösten Zinsfchrifcen, die ihrer ursprünglichen Besinn-

mung nach, dieser oder jener Pfrund gehörten; tnöde.

sondere aber ein Capital, von welchem der Helfer zu

Moriee die Z nfcn bezog cinkaßirt, ohne sie wieder Zins
bar und zu gl ichen Gunsten anzuwenden. Sie begehren

demnach, daß ihnen dafür mit Zinsschriflen von gleu

chem Werth oker durch unlerpfändlichc Verfchrcibung
von Nationalqüiern Ersatz geschehen möchte, und daß

indessen die davon gebührenden Zinsen deu betreffenden

Geistlichen zugestellt werden.

Wegen der Gchallsrükstände findet der gefetzgebende

Rath, da das Gesetz vom 22. August 1798, deutlich i

verordnet, daß für die Entschädigungen der Gcisitichen,

n'ikfichtllch ihrer feit der Sequestrirung und nachherigen

Aufhebung dcr Zehndcn und Bodenzinfen erlittenen Ver«

lüiste, von Staalswegen gesorgt werden solle, so sey es

der Gesetzgebung heilige Pflicht, dieses Versprechen in

genaue Erfüllung zu setzen. — Diescmnach werden Sie
Bürger Volljiehungsräthe ersucht, den betreffenden Ver-
waltungskammern aufzutragen, daß sie mit Beförderung
nicht nur die eingegangenen Bodenzinse nach einer ver-
hältnißmäßigen Eintheilung, den Geistlichen auf Rech,

mmg abliefern, sondern auch ohne Verschub ihre Rech-

nung der dahcrigen Einnahmen und Ausgaben mit einem

getreuen Etat der noch zu bezahlen übrig bleibenden Rük.
stände einsenden, welche Sie dann B. Vollz. Rälhe, zu

seme? Zeit dem gesetzgebenden Rath zu fernerer Verfü.
gung zukommen zu lassen belieben.

In Betreff der veräufferten Kirchengütcr aber, wer.
den Sic B. Vollz. Räthe ersucht, bey der Verwaltungs.
kammcr des Cantons Leman den nöthigen Bericht einzu.

ziehen, und sodann denstlden auch dem gesetzgebenden

Rath mitzutheilen.
Die Fmauzcvn'.'.nißjo» erstattet.über Nationalster.

Vcrkàuffe in den Distrikten WißiSburg und Petcrlinzen,
C. Freydurg einen Bericht, der für z Tage auf dm
Canzleytisch gelegt wird.

Die gleiche Comrmßion erstattet über Nationalgutcr.
Vcrkäuffe im Canton Zürich eine» Bericht, der für.
Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Petitionencomm «.on berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

». Die Adresse Pfyssers Feers von Luzern (S. dieselbe

S. i?8l, 8-. wird als unförmlich zufvlg des Gesetzes
üder die Förmlichkeiten dcrBittschristen,bey Scitcgclegt.

2. Urs Meister von Hcrbctswyl, bittet als ein
dürftiger Vater von 7 Kindern um die endliche Bezahlung
einer restanzlichen Staatsschuld von L. 977 für beschei.

nigte Lieferungen an Wein und Speisen, die er als da.
maliger Lehenwtrth zu Oberdorf an die Anfangs des

Jahrs -798 daselbst gestandenen Sololhurner und Ber.
ner Truppen, auf Befehl ihres Commandanten gemacht
l,at, einerseits; anderseits beschwert er sich über die von
der Verwiuculigskammer verhängte Schliessung seines

schon vor der Revolution in dem nemlichen Haus zu So«
tothum exislirtcn Pinlenschenks, und flehet um Wieder,
eröffnung desselben als seines einzigen Brobverdienstes.
Die Pel. Com. glaubt, beyde Gegenstände gchörcn vor
die Vollziehung, und rathet daher an, sie derselben zu

j überweisen. — Angenommen.
Zu Budisholz, Distr. Rußwyl, Caiiton Luzern,

haben die Gemeindsbürger einhellig erklärt, stall der

bisherigen Eintheilung der Hoizrechtsamen auf die Hàu.
scr, ihre Gemeindwaldung gänzlich nach einem gegebc»

nen Maßstab und unter gewissen Vorbehalte» unter sich

zu theilen; zu diesem Ende bewerben sie sich um die Be.
willigung des gesetzgebenden Raths.

Die Untersuchung dieses Begehrens wird ohne Zweifel
derstaatswirthschaftlichen Commißion aufgetragen wer.
den. — Angenommen.

4. Die Munizipalitäten mehrerer Bezirke i ^ C- Lu«

icrn beschweren sich über den partiellen Beschluß der Voll,
ziehung, der ausschließlich dem C. Luzern allein, die L»t«

richlung eines Iahr-Zehnds zu Unterstützung der unbczahl.

ten Geistlichen dieses Cantons auferlegt. Sie verlangen,

daß dieser Beschluß entweder zernichtet oder in eine über

ganz Hclvctien sich crstrckende Gcneralmaßregel vcrwan.
dell werde. Jndeßen machen sich diese Munizipalitäten an.

heischig, mittelst einer Vermögensanlage, ihre Geistlichen

mit baarem Geld zu unterstützen. Die Pet.Com. trägt an,

diese Bittschrift der Fmanzcom. zu überweisen. — ZlnM»

(Die Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 26. Merz.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Petilionencommißio» über

verschl edeue Gegenstände:

5. Die Deputirten der Gemeindsbürger (exvlcml)
von Ägno, Distrikt und Canton Lugano, haben vcr.

nommen, daß die fremden Einwohner ex koralìieri
nach ihren eingesandten Gründen und Gegengründen,
dem Gesetzgcbungscath ohne ihr Wissen < noch eine an-

dre Bittschrift zugeschickt haben. Da sie den Inhalt
dieser Schrift nicht kennen, fo hoffen sie, im Falle
dieselbe etwas Neues in Betreff ihrer Streitigkeiten ent-

Halle, daß der Gesetzgebungsralh die Bemerkungen der

ex vicini darüber verlangen werde.

Bey dieser Gelegenheit glauben sie sich verpflichtet, eine

Bemerkung über den ihnen mitgetheilten Protvkollaus-

zug vom 24. Febr. zu machen, nämlich: daß siè nie-

mals auf eine Theilung ihrer Gemeindgütcr gedacht

noch dieselbe vorgeschlagen haben, sondern nach dem

Gesetz vom 4. May 1799 auf das 'Ansuchen einiger

Partikularen, einem »eben Gemeindsbürger einen Bezirk

von 4 xerliclre ihrer Gemeindweiden zur Anbauung und

Nutznießung angewiesen haben. Sie bemerken weiters,

daß, als das Gesttz .vom r,. Dec. i8->° kund gemacht

wurde, die oben angeführte Anweisung schon geschehen

war, und erklären, daß sie, im Fall einer endlichen

Theilung, der Vorschrift dieses lezten Gesetzes, mit der

Mittheilung ihres Projektes an den Gesetzgebungsrath

um die Genehmigung, pünktlich Genüge leisten werden.

Da die Munizipalitälseommißion sich wirklich mit
diesem Gegenstände beschäftiget, so rathet Ihnen die

Pet. Commlßion an, diese neue Bittschrift der Gemeinds.
bürger von Lgno an dieselbe zu überweisen. — Ange-
«siumen.

6. Bürger Joseph Brunetti, Munizivalbeamter der

Gemeinde Orbedo, Distrikt und Canton Bellenz, wünscht
ein Gesetz, wodurch auch in diesen Gegenden das Blut»
zugrecht eingeführt werde, und begehrt insbesondere,
daß man ihm durch einen Beschluß gestatte, ein Stück
Gut, welches einer seiner Anverwandten verkaufen will,
vorzugsweise an sich zu ziehen.

In Erwägung, daß durch das Gesetz v. 20. Brach-
monat 1800 das Blutzugrccht in der ganzen Republik
abgeschaft worden ist, glaubt Ihre Pct. Commißion

Ihnen vorschlagen zu müssen, in das Begehren des B.
Brunetti nicht einzutreten. Angenommen.

7. Bürger des Dorfes Neyrcs, Pfarr Monthey,
verlangen Theilung eines Theiles ihrer Gemeindgütcr:
andere Bürger dieser Gemeinde widersetzen sich der Thei»
lung. Wird an die Finanzcommißion gewiesen.

8. Zwey Wundärzte in der Gemeinde Moudon ver«

langen von der Gemeindskamer der Gemeinde, Raum
zu Errichtung eines botanischen Gartens, den ihnen diese

verweigert. Der Rath tritt in dieses Begehren nicht ein.

9. B- David Borcard von Montreux klagt über un-
gesetzliche Formalitäten, zu denen man ihn als Käufer
von Nationalgütern, anhalten will. Wird an die Fi-
nanzcommißion gewiesen.

ir>. Eliten aus der Gemeinde La Broyé C. Leman,
verlangen ihren rückständigen Sold. Wird an die Voll-
ziehung gewiesen.

il. B Crausaz, Arzt zu Moudon, verlangt für
eine Badeanstalt von künstlichen Mineralwassern, Be»
ftcmmg von der Patcntgcbühr. Wird an die Polizey,

i commißion gewiesen.

î 12. Der Weibel am Cantonsgericht Frcyburg bittet
um Gehaltszahlung und Rückstände. Wird an die Voll-
Ziehung gewiesen.



Folgendes Schreiben des B- Schlnep, Exrepre-
ssntant aus dem Cant. Soloihurn, wird verlesen:

»B. Gesetzgeber! Der ine Artikel des zu Lunesille
gbgeschlosseoen Friedenstraktats garantirt Helvetic» seine

Unabhängigkeit, und dem Volk die Freyheit, sich eine

Verfassung zu geben, die es angemessen findet; zwey

unschätzbare Vortheile, die, wann sie weise benvzt wer.
den, dem helvetischen Volk in wcnigeu Iahren seine aus-

gestandenen Leiden vergessen macheu würden. — Welches

mag nun jene Staarsverfassung seyn, die das helrctische

Volk, das heißt, der sehende, vernünftige, redliche

Theil allgemein wünscht? Ganz gewiß und unwidcr-
sprcchlich diejenige, die unS und unsern Kindern eine

ungestörte gerechte Frevheil und Gleichheit der Rechte zu-

sichert; zur Erreichung dieses Hauptzwecks aber kann

keine ankere Grundlage angenommen werben, als das

Princip der Einheit mit einer repräsentativen Regierung;
jede andere Basis ist Füiterwerk und würde über kurz

oder lange das helvetische Volk wieder in Abhängigkeit
von äusscrn Mächten und in Schweren seiner Regenten
führen. Lasset, B- G., den Srädte-Pvbel winseln und

rastn. DaS Volk ist ssw Euch und verdankt Euch, daß

Ihr lurch Euer neuerliches kraftvolles, kluges und wär-
dch,es Beilagen seine Freyheit gerettet habet; bleibet

ferner standhaft nud emig; Ihr werdet jede Intrigue,
jedeS Machwerk der Uebelgesiunlen und der Elenden in
seiner Geburt zertrümmern; nur sty es Euch tief ringe-
prägt, daß bev Einführung der neue» Verfassung das

Wohl des Volkes tugendhaften und würdigen Beamten
anvertraut und kein Unterschied bey den Wahlen zwischen

Stadt und Landbürgern beobachtet werde. Ich bin

übrigens versichert, B. Gesetzgeber! daß neun Zchn-
theile von den Einwohnern des Cantons Sololhurn mit
Herz und Haud diesen Euer» Gesinnungen sich zu. unter-
zieh?» bereit sschen. "

Folgende Botschaft wird verleim - und an die Finanz-
Commißivu ge.viestn:

Bürger Eesttzaebcr! Die Klagen über den Versall der

Waldung?!! und den daraus entstehenden Holzmangcl
' werden immer 'allgemeiner, und es wird immer dringen-
der, Verordnungen über l ic Fvrstpolizey herauszugeben.

Da aber eine gründliche und umfassende Arbeit über die-

ssn Gegenstand weitläufige Untersuchungen erfodert, und
also nicht in kurzer Zeit zu Stande kommen kann, so

glaubt Sie der Vollz. Rath gegcmvärtig nur auf einen

der grossen Mißbrauche In .der Benutzung, der Waldun-
gen. aufmerksam machen, und Sie einladen zu müssen,

demselben, so bald möglich abzuhelfen, nemstch dem

Weidgang in den Wäldern. Es wäre überflüßig Ihnen
vorzustellen, welcher Schaden dadurch den Wälder» ver-
urfachct wird da es auffallen muß, daß dadurch nicht
nur viele größere Stämme zu Gründe gerichtet werde»,
fondern auch der Aufwachs, besonders des Lanbhbizcs,
beynahe unmöglich gemacht wird. In einige» Cantvncn
sinb die schädlichen Folgen dieses Weidgangs schon längst

gefühlt und derselbe adgcschäst worden; in vielen Gegen«

den aber hat das Privacinteresse der Weidrcchkàsitzec
bisher die Aufhebung desselben verhindert. Sie Bürger
Gesetzgeber habe» durch das Gesetz vom 4. April 1800

bereits das Weidrecht auf angebautem eigenthümlichem

Land als lvskäuflich erklärt, da Sie den nachlheiügeu

Einfluß, welchen dasselbe auf den Lanbbauhat, ancr-
kannten. Allein sowohl dieses Gesetz als das nachhcrige

vom -6. Herbstm bezieht sich bloß aufdas zum Ackerbau

oder Heuwachs angepflanzte Land. Deßwegen ladet Sie
der Vollz. Rath ein, dieß Gesetz mit d^n nöthigen Mo«

difikatioucn auf die Waldungen auszudehnen und unter

Vorbehalt der abfällig zu gebende» Entschädigungen«

den Weidgang in Wälder» für alles Vieh unter ange-

mcssener Strasse zu verbieten.

(Die Forts, folgt.)

National-Schatzkamm er.
Weisung der Comllìissariender Rationalschaz-

kammer, welchen laut Artikel 41. und cos
des Beschlusses vom ic>. Horn. 1801, die

Ausführung des Art. i o. des Gesetzes vom

is. Dezember 18c>o, und die Organisation
der durch obigen Artikel verordneten
Stempel-Gebühr aufgetragen ist:

Ta rvkeu - u nd Karten-Spiel.
§. 1. Der Stempel soll auf die verschiedenen Arten

von Karten aufgedrukt werden, wie felgt:
u. Bey den französischen Karten auf das S ch ü P-

pen-Aß.
b. Bey den deutschen, ant den S ch elle n - A ch t c r.

c. Bev den Taroken, aufden T o d.

§. 2. Alle Partikularen Kai fleutc und Korrenfabri-

kanten sollen unmittelbar nach der Bekanntmachmig ge<

genwärtiger Weisung, alle cbcn benannten KarM!»

sorgfältig eingepackt und mit einer Note über die erwm? >

ten mtgeschtkttn Karten begleitet < dem Einnehmer ihres

Distrlk?s zustellen, welcher dieselben sogleich -durch de»

Ober - Eumkhmerau das Stcmpelam! cinscndem wirk-'


	Gesetzgebender Rath

